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LT2/90

Editorial
Ob Luzern, Paris oder mittlerer Westen,
überbetrieblicher Einsatz ist am besten.
An ihrerJahresversammlung verwarfen die Mitglieder
des Schweizerischen Landmaschinenverbandes in
einer Konsultativabstimmung den Antrag der Firma
Hürlimann, die Aussteller von Landmaschinen und
Geräten aufeine Preisanschrift zu verpflichten. Damit
bestätigten sie für die SLV-eigene AGRAMA in
Lausanne die Bestimmung im Ausstellungsreglement,
gemäss der keine Preisanschriften erlaubt sind,
hingegen am Stand eine detaillierte Preisliste vorhanden
sein muss. Da Änderungen im Reglement in die
Kompentenz des Vorstandes fallen, kann dieserallerdings
trotzdem eine andere Regelung treffen. Der an der
Jahresversammlung gefällte Entscheid ist im Sinne
der vor drei Jahren eingeführten «Preistransparenz»,
namentlich im Geschäft mit Traktoren, bedauerlich.
Mitderkonsequenten Preisanschrift wäre zwar ein
erheblicher Aufwand verbunden gewesen, um für den
angeschriebenen Preis die entsprechende technische

Ausrüstung, den finanziellen Handlungsspielraum
sowie allfällige weitere Leistungen festzulegen

und dann auch zu überprüfen. Der Kunde aberkönnte
sich über das Marktangebot ein klares Bild machen
und seine Entscheide fundierter treffen.
An der ZELA in Luzern ist es den Ausstellern
unbenommen, Preisangaben zu machen. Mangels
verbindlicher Richtlinien können allerdings kaum
Vergleiche gezogen werden. Dennoch wird auch die
6. Zentralschweizerische Landmaschinenausstellung

in Luzern eine willkommene Gelegenheit zum
Vergleich derMaschinen und Geräte bieten. Mit ihrem
Angebot, weiblicher Begleitung und Kindern das
Eintrittsgeld zu erlassen, istdie ZELA, an derbekanntlich
derLuzerner Verband für Landtechnik mit einem eigenen

Stand vertreten ist, noch familienfreundlicher als
die SBB.
Wem es jedoch nach dem Duft der grossen weiten
Welt verlangt, der wird sich beim Transportmittel
ohnehin eheraufden TGV, den Reisecar odergaraufden
JET verlassen, sei es um den Internationalen
Landmaschinensalon in Paris zu besuchen (Seite 39) oder
eine der SVLT-Sektionsreisen zu buchen (Seite 51).
Die Horizonterweiterung, ungeachtet ob als Folge
des Besuchs in Luzern, in Paris, auf einem tschechischen

Grossbetrieb oder auf einer Farm im mittleren
Westen, wird in der Regel die Einsicht bestätigen,
dass unsere Landwirtschaft mit vergleichsweise kleinen

Betriebseinheiten bei allen agrarpolitischen
Widerwärtigkeiten so schlecht nicht ist, vor allem wenn
noch vermehrt die Möglichkeiten des überbetrieblichen

Einsatzes derMaschinen ausgeschöpft werden
(siehe unserLT-Extra und den dritten Beitrag im Rahmen

der SVLT-Vortragstagungen). Ueli Zweifel

Titelbild: Doppelte Vorsicht auf winterlicher Strasse.
Foto: W. von Atzingen SVLT
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